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Privater Gestaltungsplan Nr. 6 «Hätzelwisen» -

Genehmigung

Gemeinde Wangen Brüttisellen

Lage Dübendorfstrasse, Riedwiesenstrasse, Hochleistungsstrasse A53; Grundstücke Kat.
Nrn. 6260, 6261, 6262, 6263, 6255 sowie 6257

Massgebende - Plan (Plan-Nr. 01) 1:500 vom 21. März 2016 und Gestaltungsplanvorschriften (GPV)
Unterlagen vom 15. Juli 2016

- Bericht nach Art. 47 RPV (inkl. Bericht zu den Einwendungen) vom 15. Juli 2016

Sachverhalt
Zustimmung Die Gemeindeversammlung Wangen-Brüttisellen stimmte mit Beschluss vom 7. Juni 2016

dem privaten Gestaltungsplan Nr. 6 «Hätzelwisen» zu. Gegen diesen Beschluss wurden
gemäss Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Uster vom 15. Juli 2016 keine Rechts
mittel eingelegt. Mit Schreiben vom 23. August 2016 ersucht die Gemeinde Wangen
Brüttisellen um Genehmigung der Vorlage.

Anlass und Zielsetzung

der Planung

Zusammenfassung der

Vorlage

Mit dem privaten Gestaltungsplan Nr. 6 „Hätzelwisen“ sollen die rechtlichen Vorausset
zungen für eine gemischt genutzte Bebauung gewährleistet werden. So ist neben dem
Wohnen und dem Gewerbe auch eine Hotelnutzung vorgesehen. Gemäss Bau- und
Zonenordnung (BZO) der Gemeinde Wangen-Brüttisellen liegt der Perimeter in der Ge
werbezone G4. Parallel zum Gestaltungsplan erfolgt die Umzonung in eine Wohnzone 3
mit Gewerbeerleichterung (WG3 60%). Der mit Beschluss des Regierungsrates RRB
Nr. 2298/93 hier bereits festgesetzte Gestaltungsplan wird aufgehoben.

Erwägungen
A. Formelle Prüfung
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig.

B. Materielle Prüfung
Der Gestaltungsplan basiert auf einem Richtprojekt des Architekturbüros „Architekten
team Zürich AG“. Gemäss diesem ist entlang der Oberlandautobahn ein Gebäuderiegel
mit maximal sieben Geschossen vorgesehen, welcher die Hotelnutzung beherbergen soll.
An diesen docken im rückwärtigen, lärmgeschützten Bereich kammartig Wohngebäude
an. Vier weitere, dem Wohnen gewidmete Baufelder kommen nördlich der Riedwisen
strasse zu liegen. Drei von diesen Baufeldern wurden im Rahmen des ursprünglichen
Gestaltungsplanes bereits überbaut.
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Das Erdgeschoss mit dem Hotelempfang, den Seminar- und Kongressraumen, den vier
Innenhöfen sowie einigen dem Gewerbe dienenden Räumen ist fast durchgängig, so
dass die kammartige Struktur erst in den Obergeschossen räumlich zur Geltung kommt.
Die Erschliessung der Hotelnutzung erfolgt von einer neuen Erschliessungsstrasse ent
lang der südwestlichen Perimetergrenze, diejenige der Wohnnutzung vom rückwärtigen
Bereich bzw. der Riedwiesenstrasse aus. Dadurch wird eine Eniflechtung des Wohnens
von der Hotelnutzung erreicht. Entlang der Erschliessungsstrasse ist eine Baumallee
vorgesehen. Zwischen den einzelnen Baufeldern sollen Spiel- und Ruheflächen ent
stehen.

Aus raumplanerischer Sicht ist der vorliegende Gestaltungsplan nachvollziehbar. Eine
Hotelnutzung in der Nähe eines stark frequentierten Verkehrsknotenpunktes sowie des
in Planung befindlichen lnnovationsparks Dübendorf ist plausibel.

Wesentliche Festlegun- Im Gestaltungsplan werden die Baubereiche und deren Nutzung, die Erschliessung sowie
gen und Vorschriften die Aussenraumgestaltung festgesetzt. Aufgrund der Nähe zur Oberlandautobahn ist die

Einhaltung des Lärmschutzes ein wichtiges Anliegen. Daneben werden die Etappierung
sowie die Gestaltung geregelt.

Ergebnis der Vorprüfung Den mit Vorprüfung des Amts für Raumentwicklung vom 2. März 2016 sowie vom 20. Juni
2016 gestellten Anträgen wurde entsprochen.

C. Ergebnis
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtmässig, zweckmässig sowie angemessen
und kann genehmigt werden ( 5 Abs. 1 PBG). Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmi
gungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem geprüften Akt zu veröffentlichen
und aufzulegen.

Gestützt auf § 2 lit. d und § 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für
diese Verfügung eine Gebühr zu erheben.

Die Baudirektion verfügt:

1. Der private Gestaltungsplan Nr. 6 «Hätzelwisen», welchem die Gemeindeversamm
lung Wangen-Brüttisellen mit Beschluss vom 7. Juni 2016 zugestimmt hat, wird ge
nehmigt.

II. Der private Gestaltungsplan Nr. 6 «Hätzelwisen» vom 28. Juli 1993 wird aufgehoben.

III. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 582.40 (106 528/83100.40.700) und
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv VI auferlegt.

IV. Gegen Dispositiv III dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schrift
lich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be
gründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu be
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zeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie
möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig:
die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen.

V. Die Gemeinde Wangen-Brüttisellen wird eingeladen

- Dispositiv 1 und II sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung
zusammen mit der Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung zu veröffentlichen

- diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung sowie der Teilrevision der
kommunalen Nutzungsplanung aufzulegen

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

- nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums-
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen

VI. Mitteilung an

- Gemeinde Wangen-Brüftisellen (unter Beilage von vier Dossiers)

- Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossiers)

- Gossweiler Ingenieure AG, Neuhofstrasse 34, 8600 Dübendorf (Katasterbearbeiter
Organisation KBO)

- Christian R. Spleiss, Bau- + Immobilien - Promotion, Wängirain 71, 8704 Herrliberg
(Rechnungsadressatin)

Amt für
Raumentwicklung

Für den Auszug:































Nr. 5, Freitag, 03. Februar 2017    Meldungsnummer: 00183693

Bauten und baurechtliche Planungen

Verschiedenes
 Total-Revision Privater Gestaltungsplan Nr. 6 "Hätzelwisen" und 
Umzonung Hätzelwisen, Wangen,
Festsetzung Sondernutzungsplanung Wangen-Brüttisellen

Wangen-Brüttisellen. Bekanntmachung des Inkrafttretens:
Die Total-Revision des privaten Gestaltungsplanes Nr. 6 "Hätzelwisen" in Wangen,
welcher den privaten Gestaltungsplan vom 28. Juli 1993 ersetzt, wurde von den
Stimmberechtigten der Gemeinde Wangen-Brüttisellen an der Gemeindeversamm-
lung vom 7. Juni 2016 festgesetzt und von der Baudirektion mit Verfügung vom 24.
November 2016 genehmigt.

Die gleichzeitige Umzonung eines Bereiches von der Gewerbezone in die Wohn-
und Gewerbezone innerhalb des Gestaltungsplanperimeters (Teilrevision Nut-
zungsplanung) wurde ebenfalls an der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2016
festgesetzt und von der Baudirektion mit Verfügung vom 16. November 2016 ge-
nehmigt.

Gemäss Rechtskraftbescheinigung des Baurekursgerichts vom 18. Januar 2017 ist
kein Rechtsmittel ergriffen worden. Die Total-Revision des privaten Gestaltungs-
plan Nr. 6 "Hätzelwisen" und die damit verbundene Umzonung treten am Tag
nach der Publikation in Kraft.

Gemeinderat Wangen-Brüttisellen

00183693
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